
Gefährdungsbeurteilung 

nach ArbSchG/BetrSichV
Bereich/Arbeitsmittel/Tätigkeit:

Leitern und Tritte
ZA 4

Kenn-

ziffer
Gefährdungsfaktoren Gefahrenquelle T O P

Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von berufsbedingten 

Erkrankungen

Maßnahme erf.

Verantwortlich

Prüfart        

Prüfintervall
Prüfer

1,4
▪  unkontrolliert bewegte 

Teile
▪   herabfallende Gegenstände  ▪   mitgeführte Gegenstände gegen Herabfallen sichern MA

▪   Verkehrsbereiche absichern.

1,6 ▪   Absturz ▪   von der Leiter abstürzen   ▪   Vor jeder Benutzung der Leiter ist eine Einsatzüberprüfung durchzuführen MA E BP1

▪   geeignetes Schuhwerk tragen 

▪   auf geeigneten Untergrund achten

▪   geeignete Anlegestelle wählen

▪   beim Besteigen / Aufenthalt mit mindestens einer Hand festhalten

▪   auf bestimmungsgemäße Verwendung achten

▪   Betriebsanleitung des Herstellers beachten

▪   von Leitern aus dürfen lediglich kurzzeitige Arbeiten geringen Umfangs durchgeführt 

werden

▪   eine jährliche Sicht- und Funktionsprüfung ist  durchzuführen und zu dokumentieren 

nach TRBS 2121
V SFM BP2 

jährlich

13,4 ▪   Unterweisung ▪   fehlende Unterweisung  ▪   Eine Betriebsanweisung ist zu erstellen V

▪   fehlende Betriebsanweisung
▪   Das Bedienpersonal ist in der Handhabung zu unterweisen, die Unterweisung ist zu 

dokumentieren
V

Erläuterung: Beurteilung der Leitern und Tritte im Abteilungsbereich; V=Verantwortlich, MA=Mitarbeiter, Bediener, Prüfer; BP1=Bediener; BP2= ehem. Sachkundiger (allg/Elektro/EX/Druck); ZÜS (Zugelassene Überwachungsstelle)=BP3=ehem. 

Sachverständiger, SFM=Sicht, Funktion, Messung, E=Einsatzprüfung
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13,6 ▪   Organisation, allgemein  ▪   Bedienungsanleitung verfügbar halten und beachten V

▪   Die bestimmungsgemäße Verwendung ist zu beachten MA

▪   Eine Betriebsanweisung ist zu erstellen V

▪   jährliche Sicht- und Funktionsprüfung durchführen und dokumentieren V SFM BP2

jährlich

▪   Der Bediener hat eine Einsatzüberprüfung vor Benutzung der Leiter durchzuführen. MA E BP1

▪ organsisatorische Mängel
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